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einigen; einem anderen Meister den Knecht 
abzuwerben, ist aber bei Strafe verboten. 
 

• Bei der Zunftversammlung haben sich alle 
Teilnehmer ordentlich zu benehmen und 
unbewaffnet zu erscheinen. Keiner darf den 
anderen öffentlich beleidigen; Vorwürfe sind 
durch die Zöchmeister zu klären. 
 

• Wenn es Streit zwischen Meister und Knechten 
gibt, soll dieser bei der jährlichen Versammlung 
vorgebracht werden, die dann Strafen verhängen 
kann, wenn die Angelegenheit Handwerkssachen 
betrifft. In allen anderen Angelegenheiten ist die 
Herrschaft zuständig. 
 

• Wenn es Streit zwischen Handwerksangehörigen 
gibt, den die Zöchmeister nicht lösen können, so 
sollen die Beteiligten selbst das Handwerk 
zusammenrufen und den Meistern je nach 
Schwere des Vergehens für die Zehrung 1fl – 1fl 
30 x zahlen 
 

• Wenn ein Meister einen Lehrjungen aufnimmt, so 
muss der Junge vor den zwei Zöchmeistern 
nachweisen, dass er ehrlicher Geburt ist, drei 
Gulden in die Lade legen und eine Maß 
Zeugenwein bezahlen. Zwei redliche Männer 
müssen dafür bürgen, dass er seine Lehrjahre 
auch abschließt; falls er frühzeitig die Lehre 
abbricht, kommen die Bürgen für die Unkosten 
auf. Wenn ein Lehrjunge ausgelernt hat, darf er 
ein Jahr lang keinen neuen aufnehmen. 
 

• Wenn der Lehrjunge seine drei Lehrjahre 
absolviert hat, wird er von seinem Meister den 
Zöchmeistern vorgestellt und wird in das Register 
der Lade eingetragen. Er bezahlt dafür drei 
Gulden und erhält seinen Lehrbrief. 
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